
Anlage 1

Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Lüdenscheid

bisherige Satzungsregelung neue Satzungsregelung Bemerkungen

§ 2 (1) Übertragung der Reinigungspflicht

Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis
aufgeführten öffentlichen Straßen wird in dem in den §§ 4
und 5 festgelegten Umfang den Eigentümern der an sie
angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke
auferlegt. Sind die Eigentümer beider Straßenseiten rei-
nigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigungspflicht
bis zur Straßenmitte. Das Straßenreinigungsverzeichnis
ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 (1) Übertragung der Reinigungspflicht

Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis
aufgeführten öffentlichen Straßen wird in dem in den §§ 4
und 5 festgelegten Umfang den Eigentümern der an sie
angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke
auferlegt. Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt
sich jeweils bis zur Straßenmitte. Das Straßenreini-
gungsverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

Die derzeit gültige Straßenreinigungssatzung
spricht in § 2 (1) S. 2 davon, dass die „Eigentü-
mern beider Straßenseiten“ bis zur Straßenmitte
reinigungspflichtig sind. Nach der aktuellen
Rechtsprechung trifft diese Regelung keine klare
Bestimmung darüber, wer in welchen Umfang für
Straßen mit mehr als zwei Straßenseiten reini-
gungspflichtig ist (z. B. Wendehämmer). Die Sat-
zungsregelung sollte daher entsprechend ange-
passt werden.

§ 3 Grundstück

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig
von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im
Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz,
der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine
wirtschaftliche oder verkehrsrechtliche Nutzung durch
die Straße, insbesondere durch einen Zugang oder
eine Zufahrt, möglich ist. Das gilt auch dann, wenn
das Grundstück durch Anlagen wie Gräben, Bö-
schungen, Grünanlagen, Mauern oder in ähnlicher
Weise von der Straße getrennt ist.

§ 3 Grundstück

Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirt-
schaftliche oder verkehrsrechtliche Nutzung durch die
Straße, insbesondere durch einen Zugang oder eine Zu-
fahrt, möglich ist. Das gilt auch dann, wenn das Grund-
stück durch Anlagen wie Gräben, Böschungen, Grünan-
lagen, Mauern oder in ähnlicher Weise von der Straße
getrennt ist.

Der Grundstücksbegriff im Straßenreinigungs-
recht ist nach der Rechtsprechung das Buch-
grundstück. Daher kann § 3 (1) der Straßenreini-
gungssatzung ersatzlos entfallen.
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bisherige Satzungsregelung neue Satzungsregelung Bemerkungen

§ 7 (6) Gebühren

Die Gebühr für die Reinigung beträgt jährlich je Meter
Straßenfrontlänge in den Reinigungsklassen

Reini-
gungs-
klasse

1. Teilbetrag
Kehrichtreini-

gung

2. Teilbetrag
Winterdienst

Gesamtge-
bühr

I 22,54 Euro 5,90 Euro 28,44 Euro
II 3,22 Euro 3,93 Euro 7,15 Euro
III 6,44 Euro 3,93 Euro 10,37 Euro
IV 3,22 Euro 1,97 Euro 5,19 Euro
V 1,61 Euro 1,97 Euro 3,58 Euro
VI 1,61 Euro 1,97 Euro 3,58 Euro
VII 0,00 Euro 1,97 Euro 1,97 Euro
VIII 12,88 Euro 4,91 Euro 17,79 Euro

Im Heranziehungsbescheid wird die Gesamtgebühr
ausgewiesen.

§ 7 (6) Gebühren

Die Gebühr für die Reinigung beträgt jährlich je Meter
Straßenfrontlänge in den Reinigungsklassen

Reini-
gungs-
klasse

1. Teilbetrag
Kehrichtrei-

nigung

2. Teilbetrag
Winterdienst

Gesamtge-
bühr

I 26,08 Euro 3,46 Euro 29,54 Euro
II 3,73 Euro 2,31 Euro 6,04 Euro
III 7,45 Euro 2,31 Euro 9,76 Euro
IV 3,73 Euro 1,15 Euro 4,88 Euro
V 1,86 Euro 1,15 Euro 3,01 Euro
VI 1,86 Euro 1,15 Euro 3,01 Euro
VII 0,00 Euro 1,15 Euro 1,15 Euro
VIII 14,90 Euro 2,88 Euro 17,78 Euro

Im Heranziehungsbescheid wird die Gesamtgebühr aus-
gewiesen.

Die Gebührensätze sind entsprechend der Kalku-
lation für das Jahr 2010 (siehe Anlage 3) anzu-
passen.



- 3 -

Änderungen der
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren

Reinigungsklasse II:

- Der Eintrag „Schlachthausstraße von Bräuckenstraße bis Hochstraße“ wird aufgenommen.

Reinigungsklasse IV:

- Der Eintrag „Am Ramsberg bis einschließlich der Verengung in Höhe von Haus-Nr. 110, ohne abgehängtes Stück zur Kölner Straße (bei den Haus-Nr. 1 bis 3)“
wird ersetzt durch „Am Ramsberg bis zur Verengung in Höhe von Haus-Nr. 110, ohne abgehängtes Stück zur Kölner Straße (bei den Haus-Nr. 1 bis 3)“

Reinigungsklasse V:

- Die Paracelsusstraße erhält den Zusatz „ohne Stichwege“.

- Der Röntgenweg wird gestrichen.

- Die Schlachthausstraße erhält den Zusatz „von Herscheider Landstraße bis Bräuckenstraße“

- Der Eintrag „Heckengang bis Haus-Nr. 6 links und rechts“ wird ersetzt durch den Eintrag „Heckengang“

Reinigungsklasse VI:

- Der Eintrag „Am Ramsberg Verengung zwischen Haus-Nr. 110 und 112“ wird aufgenommen.

Reinigungsklasse VII:

- Der Eintrag „Paracelsusstraße Stichwege“ wird aufgenommen.

- Der Röntgenweg wird aufgenommen.

- Der Eintrag „Heckengang ab Haus-Nr. 6 bis Wendeplatz“ wird gestrichen.

- Die Straße Eggenpfad wird gestrichen.


